
IV. Anspruch aus § 823 I BGB

Ein Anspruch aus § 823 I BGB scheitert an der Verletzung eines von der Norm geschützten
Rechtsguts.

V. Anspruch aus § 823 II BGB iVm § 263 StGB

Da die Mitarbeiter der X-KG die bauordnungsrechtliche Unzulässigkeit der Bebauung und
die Sachmangeleigenschaft der gegenteiligen Angaben im Verkaufsexposé für gut möglich
hielten, haben sie die Verwirklichung des objektiven Tatbestands des § 263 BGB zumindest
billigend in Kauf genommen.

Hinweis: AA wohl noch vertretbar.

Ein Anspruch besteht folglich auch aus § 823 II BGB iVm § 263 StGB.

VI. Anspruch aus § 826 BGB

Mangels Sittenwidrigkeit scheidet ein Anspruch nach § 826 BGB aus.

Hinweis: AA wohl noch vertretbar.

C. ERGEBNIS

Die Klage der F ist zulässig und begründet, sie hat mithin Erfolg.

ZU FRAGE 2

Die einheitliche Klageerhebung der F ist insoweit prozesstaktisch sinnvoll, als dass der M
somit im prozessualen Sinne nicht zur Partei des Rechtsstreits wird. Damit kann er im
Prozess als Zeuge aussagen und den durch seine Frau geltend gemachten Anspruch mit seiner
Aussage, die ein zulässiges Beweismittel darstellt, in tatsächlicher Hinsicht untermauern,
§§ 373 ff. ZPO (Musielak/Voit/Weth, 18. Aufl. 2021, ZPO § 51 Rn. 31 mwN). Würde M
selbst als (zusätzliche) Klägerpartei auftreten, könnte seine Aussage zu Beweiszwecken ledig-
lich im Rahmen einer Parteivernehmung in das Verfahren eingeführt werden. Prozesstaktisch
nachteilig hieran ist, dass die Vernehmung der beweispflichtigen Partei auf Antrag vom
Einverständnis der gegnerischen Partei abhängt, § 447 ZPO.

Dem kann die gegnerische Partei wiederum entgegenwirken, indem sie eine zulässige Dritt-
widerklage gegen den zunächst am Rechtsstreit unbeteiligten potentiellen Zeugen erhebt,
etwa gerichtet auf Feststellung des Nichtbestehens weiterer mit dem Rechtsstreit tatbestand-
lich zusammenhängender Ansprüche (zu den Varianten zulässiger Drittwiderklagen und
deren Voraussetzungen im Einzelnen BeckOKZPO/Toussaint, 40. Ed. 1.3.2021, § 33
Rn. 15 ff.). So wird der potentielle Zeuge – hier M – wiederum zur Partei des Rechtsstreits
gemacht und als Zeuge „ausgeschaltet“ (Zöller/Schultzky, 33. Aufl. 2020, ZPO § 33 Rn. 27).
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seinen Eltern zurückgelassen wurde und – so die Befürchtung des S – jeden Moment drohe,
einen Hitzeschlag zu erleiden. Tatsächlich befindet sich in dem Kindersitz nur eine Spiel-
zeugpuppe. Sichtlich nervös überlegt S, wie er den aus seiner Sicht in höchster Lebensgefahr
schwebenden Säugling retten könnte. Er sieht die einzige Möglichkeit darin, die Scheibe des
Pkw einzuschlagen. Als er gerade mit dem Ellbogen ausholt, erblickt er den zufällig vor-
beikommenden Zimmermann Z, der einen Zimmermannshammer an seinem Gürtel trägt. S
bittet diesen, ihm den Hammer zu leihen, damit er die Autoscheibe leichter einschlagen
könne. Z kommen sofort Zweifel, ob sich wirklich ein Säugling im Auto befindet. Dennoch
entspricht er der Bitte des S, wobei er billigend in Kauf nimmt, dass dieser sich irrt, da dem
egoistischen Z anhand des Kennzeichens gleich aufgefallen ist, dass es sich bei dem Pkw um
den seiner verflossenen Liebe L handelt, der er eine zerschlagene Scheibe durchaus „gönnt“.
Daraufhin schlägt S mit dem Hammer die Scheibe ein.

Wie haben sich S und Z strafbar gemacht? Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

Hinweis: Schwierigkeiten bereitet der Fall vor allem unter klausurtaktischen Gesichtspunkten. So ver-
langt er von den Bearbeitern bereits bei der Prüfung der Strafbarkeit des „tatnäheren“ S gem. § 303 I
StGB Weitsicht und eine kluge Entscheidung im Hinblick auf die rechtliche Behandlung des einschlägi-
gen ETI, um im Rahmen der sich anschließenden Beurteilung der Strafbarkeit des Z zu keiner unbillig
erscheinenden Straflosigkeit zu gelangen. Die gutachterliche Abhandlung des ETI selbst erfordert hierbei
(wie immer) eine strukturierte Herangehensweise, die zwischen zwei Prüfungsschritten unterscheidet –
erstens der Feststellung, ob der Täter überhaupt einem ETI unterlag, und zweitens, wenn das der Fall ist,
der Diskussion, wie ein solcher Irrtum rechtlich zu behandeln ist (instruktiv zur Behandlung des ETI in
einer gutachterlichen Klausur Christoph JA 2016, 32; Heuchemer JuS 2012, 795; ferner Rengier,
Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2019, § 30; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil,
49. Aufl. 2019, Rn. 740 ff., 1357 ff.; Kaspar, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2020, § 7 Rn. 49 ff.).
Bereits im Rahmen der Vorüberlegungen muss hier erkannt werden, dass der „tatfernere“ Z es zwar für
möglich hielt und billigend in Kauf nahm, dass S das Auto aufbricht, obwohl sich eventuell gar kein
Säugling, sondern nur eine Puppe darin befindet, ihm jedoch gerade keine positive Kenntnis von einem
entsprechenden Irrtum des S unterstellt werden kann. Deshalb scheidet eine Strafbarkeit des Z wegen
Sachbeschädigung in mittelbarer Täterschaft kraft Wissensherrschaft gem. §§ 303 I, 25 I Alt. 2 StGB aus
(Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 2003, § 25 Rn. 67). Denkbar bleibt vielmehr allein eine
Beihilfestrafbarkeit nach §§ 303 I, 27 I StGB, die allerdings eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat
voraussetzt. Das bedeutet, um Z bestrafen zu können, müssen die Bearbeiter im vorliegenden Fall – und
genau das ist der Unterschied zu „gewöhnlichen ETI-Klausuren“ – den Streit über die richtige juristische
Handhabung des ETI tatsächlich einmal entscheiden, wobei der „vorsatzschuldverneinenden einge-
schränkten Schuldtheorie“ (so die Bezeichnung bei Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 30 Rn. 21)
gefolgt werden sollte.

A. STRAFBARKEIT DES S GEM. § 303 I STGB

S könnte sich wegen einer Sachbeschädigung gem. § 303 I StGB strafbar gemacht haben,
indem er mit dem Hammer die Scheibe des Pkw einschlug.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

Dazu müsste er gem. § 303 I StGB eine fremde Sache beschädigt oder zerstört haben. Eine
Sache ist jeder körperliche Gegenstand (Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht Besonderer
Teil 2, 42. Aufl. 2019, Rn. 18). Fremd ist eine Sache, wenn sie weder im Alleineigentum des
Täters steht noch herrenlos ist (Lackner/Kühl/Heger, StGB, 29. Aufl. 2018, StGB § 303
Rn. 2). Ein Beschädigen stellt jede körperliche Einwirkung auf eine Sache dar, durch die
deren Substanz oder bestimmungsgemäße Brauchbarkeit nicht nur unerheblich beeinträchtigt
wird (BGH NStZ 1982, 508 [509]; v. Heintschel-Heinegg/Weidemann, StGB, 3. Aufl. 2018,
StGB § 303 Rn. 8). Ein Zerstören ist als graduelle Steigerung zum Beschädigen indes erst
dann anzunehmen, wenn die bestimmungsmäßige Brauchbarkeit der Sache bzw. deren Sub-
stanz völlig aufgehoben wird (MüKoStGB/Wieck-Noodt, Münchener Kommentar zum
StGB, 3. Aufl. 2019, § 303 Rn. 37). In Gestalt der eingeschlagenen Scheibe des für ihn
fremden Pkw durch S liegt – da das Auto (theoretisch) weiterhin fahrtüchtig ist – „nur“ ein
Beschädigen vor.
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